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„die der Exekutivgewalt Zügel anlegen und dem Volk ein 
Mitbestimmungsrecht zur Kontrolle der Organe der Exeku
tive einräumen“, sowie Gesetze, „die die Rechte der Ge
werkschaften garantieren und stärken“.16 Nicht zuletzt 
verlangt die Kommunistische Partei wirksame gesetzliche 
Maßnahmen zur Sicherung der Gleichberechtigung der 
Afroamerikaner, der Angehörigen nationaler Minderheiten, 
der Frauen und Jugendlichen. Damit könnte nach ihrer 
Auffassung nicht nur einer willkürlichen Handhabung des 
Rechts durch Exekutivorgane und Gerichte entgegen
gewirkt werden, sondern es würden auch bessere'Bedin
gungen für den politischen und ökonomischen Kampf um 
eine schrittweise demokratische Veränderung der Gesell
schaft in den USA geschaffen.
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Von Hammerschlägen und Pressefreiheit
Der Vorfall, den ein BRD-Oberlandesgericht jetzt mit dem 
juristischen Schlußpu'nkt bedachte, hat sich im Frühjahr 1976 
in Krefeld zugetragen. Während des Druckerstreiks in der BRD 
hatte Druckerereibesitzer Knepper der Belegschaft seines Un
ternehmens fristlose Entlassung angedroht, falls sie nicht be
reit sei, die Arbeit unverzüglich wiederaufzunehmen. Zudem 
hatte er nachdrücklich zu verstehen gegeben, er werde gegen 
sie Schadenersatz geltend machen.

Als die Arbeiter der Krefelder Firma bei ihrer Gewerk
schaft Rat und Unterstützung suchen wollten, forderte Unter
nehmer Knepper deren Vertreter unmißverständlich auf, das 
Betriebsgelände zu verlassen. In seinem Betrieb sei sein Wille 
Gesetz. Und sonst gelte nichts, basta.

Auch ein Fotoreporter, der solch sozial-marktwirtschaftliches 
Selbstverständnis registrierenswert fand, geriet in den Bann
strahl des Druckereichefs. Das Vorzeigen eines Presseauswei
ses bewahrte den Mann mit der Kamera nicht davor, vom 
Firmenboß höchstpersönlich ebenfalls davongejagt zu werden. 
In Rage geraten, schlug Knepper schließlich brutal mit einem 
Hammer auf den Journalisten ein, der beim eiligen Verlassen 
seines Standorts zu Fall gekommen war. Soweit, so schlimm.

Aber es sollte noch schlimmer kommen. Denn das gericht
liche Nachspiel der Hier-bin-ich-Herr-Szene glich einer ganzen 
Serie weiterer Rundumschläge gegen elementare Bürgerrechte, 
vor allem gegen die zwischen Nordsee und bayerischen Alpen 
so viel zitierte und hochgepriesene bürgerliche Pressefreiheit.

Zunächst kehrte Krefelds Staatsanwaltschaft - wie die BRD- 
Gewerkschaftszeitung „Welt der Arbeit“ am 31. Mai 1979 be
richtete — eine Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung 
gegen Knepper kurzerhand unter den Teppich, ohne ernsthaft 
Recherchen vorgenommen zu haben. Eine Beschwerde des Be
rufsverbandes des Journalisten, an den nordrhein-westfälischen 
Justizminister gerichtet, blieb gleichfalls auf der Strecke, über 
den zuständigen Generalstaatsanwalt landete sie nämlich 
wiederum auf den Tischen der Herren Staatsanwälte in Kre
feld — und die stellten das Verfahren erneut ein. Die Begrün
dung, die sie austüftelten, schlug allerdings dem Faß den 
Boden aus: Der Unternehmer habe nichts anderes getan, als 
das Recht am eigenen Bilde verteidigt. Am 1. Dezember 1978 
teilte der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf dem Journalisten 
per „Bescheid“ mit, daß auch er deshalb die Einstellung des 
Verfahrens für gerechtfertigt halte.

' Beim Oberlandesgericht in Düsseldorf wurde die Akte Knep
per dann endgültig geschlossen und weggelegt. Nicht nur, daß 
sich der Bildreporter nun belehren lassen mußte, seine Rechts
mittel seien erschöpft. Ihm wurde zudem zugemutet, die Weis
heit zu ertragen, der Unternehmer aus Krefeld hätte sich nur 
dann wegen Nötigung strafbar gemacht, wenn er „vorsätzlich, 
ohne hierzu berechtigt gewesen zu sein, mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem empfindlichen Übel versucht hätte“, vom 
Journalisten die Herausgabe des Films zu erzwingen. Davon 
könne nicht die Rede sein.

Ein Hammer in einer Unternehmerfaust, gegen einen Men
schen gerichtet und betätigt, ist also a priori nach oberricht- 
licher Erkenntnis weder eine Gewaltandrohung noch die An
drohung eines empfindlichen Übels. Denn die Robenträger 
teilen die Ansicht des Generalstaatsanwalts von Düsseldorf, 
daß der Unternehmer sein Recht am eigenen Bild „verteidi
gen“ durfte. Dieses geschützte Rechtsgut hätte der Journalist 
dadurch angegriffen, daß er die Situation während der Streik- 
und Aussperrungsaktion fotografiert habe. Und dem Herrn 
Knepper sei zu glauben — jedenfalls gebe es keine gegenteili
gen Beweise —, daß seine Hammerschläge nur der Sicherstel
lung des Films gegolten hätten.

Ein Ausrutscher, ein Skandal, ein Produkt einfältiger Juri
stenlogik das Ganze? Gewöhnliche bürgerliche Klassenjustiz, 
hier nur ohne Umschweife praktiziert! Weshalb denn auch die 
bürgerliche Presse, die von ihrer Freiheit so viel hält, von der 
Sache Knepper überhaupt keine Notiz nahm.

Ha. Lei.

Neuerscheinung im Staatsverlag der DDR
Für ein Europa des Friedens und des Fortschritts
(Die Kommunisten, die neue Lage in Europa
und die Probleme des politisch-ideologischen Kampfes)
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Der vom Institut für Internationale Arbeiterbewegung an der Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR herausgegebene Sammelband erscheint in 
der Internationalen Reihe „Arbeiterklasse und revolutionärer Welt
prozeß“. Autoren aus der VRB, der CSSR, der DDR, der VRP, der UdSSR 
und der UVR analysieren in 13 Kapiteln den Kampf um internationale Ent
spannung und die führende Rolle der Kommunisten In diesem Kampf.

Teil I behandelt u. a. die abgestimmte Politik und die koordinierten 
Aktionen der Länder der sozialistischen Gemeinschaft, die Beziehungen 
zwischen Sozialismus, europäischer Entspannung und ideologischem Kampf 
sowie die Manöver des Antikommunismus angesichts der Erfolge der sozia
listischen Länder.

Teil II beschäftigt sich u. a. mit der gegenwärtigen Phase der Ver
schärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus und den sozialen und 
politischen Folgen für Westeuropa, mit der Rolle der westeuropäischen 
Sozialdemokratie sowie mit dem Kampf der Kommunisten für Frieden und 
sozialen Fortschritt.

Im Teil 111 werden der internationale Charakter des revolutionären Pro
zesses, das Wechselverhältnis von Internationalem und Nationalem in der 
Arbeiterbewegung, die Rolle der europäischen Kommunisten im revolutio
nären Weltprozeß sowie die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Kräfte 
im Kampf'für Frieden und Fortschritt untersucht.


